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STÄDTEREGION AACHEN

Bekanntmachung

Am Donnerstag, dem 11. Oktober 2018, findet um
16 Uhr eine Sitzung des Städteregionstages in Raum 

E 072, Mediensaal im Haus der StädteRegion Aachen,
Zollernstraße 16, 5270 Aachen statt.

TAGESORDNUNG

A) Öffentliche Sitzung
1.	 Einführung	 und	 Verpflichtung	 eines	 nachgerückten	 
	 Städteregionstagsmitgliedes
2.	 Einwohnerfragestunde	gem.	§	4	Abs.	2	der	Geschäfts 
	 ordnung	für	den	Städteregionstag	und	die	Ausschüsse
3.	 Bestellung	eines	weiteren	stellvertretenden	Schriftfüh- 
	 rers	für	den	Städteregionstag
4.	 Feststellung	des	Jahresabschlusses	2017	und	Entlastung 
	 des	Städteregionsrates
5.	 Budgetbericht	zum	30.06.2018
6.	 Über-	und	außerplanmäßige	Aufwendungen/Auszah-	
	 lungen	im	II.	Rechnungsvierteljahr	2018
7.	 Einbringung	 des	 Entwurfs	 der	 Haushaltssatzung	 der 
	 StädteRegion	Aachen	für	das	Haushaltsjahr	2019
8.	 Benehmensherstellung	 zur	 Festsetzung	 der	 Regions- 
	 umlage	für	das	Haushaltsjahr	2019
9.	 2.	 Änderungssatzung	 zur	 Allgemeinen	 Gebührensat- 
	 zung	der	StädteRegion	Aachen	vom	12.11.2009
10.	 Genehmigung	von	außerplanmäßigen	Aufwendungen/	
	 Auszahlungen;	Kosten	 für	die	vorgezogene	Wahl	der 
	 Städteregionsrätin/des	Städteregionsrates
11.	 Umbesetzungen	in	Gremien
12.	 Wahl	der	Vertrauenspersonen	zur	Auswahl	von	Schöffen 
	 und	 Jugendschöffen	 (Geschäftsjahre	 2019-2023)	 - 
	 Antrag	 der	 CDU-Städteregionstagsfraktion	 vom	 
	 19.09.2018	-
13.	 Resolution	der	StädteRegion	Aachen	zum	Revier-Ap- 
	 pell	der	IG	BCE	und	der	Gewerkschaft	ver.di	-	Antrag 
	 der	 SPD-Städteregionstagsfraktion	 vom	 27.08.2018	 /	 
	 26.09.2018	-
14.	 Die	StädteRegion	Aachen	als	Bienenregion	-	Bienen- 
	 schutz	gemeinsam	mit	der	Bevölkerung	umsetzen	und 
	 Imker	 fördern!	 -	Antrag	 der	 FDP-Städteregionstags- 
	 fraktion	vom	27.06.2018
15.	 Positionierung	der	StädteRegion	Aachen	zum	Bau	des 
	 3.	Bauabschnittes	der	Landesstraße	L	238	n;	-	Antrag 
	 der	SPD-Städteregionstagsfraktion	vom	27.08.2018	-

15.1.	Positionierung	 der	 StädteRegion	 Aachen	 zum	 Bau 
	 des		3.	Bauabschnittes	der	Landesstraße	L	238	n;	-	Antrag 
	 der	SPD-Städteregionstagsfraktion	vom	27.08.2018	-
16.	 Begründung	 einer	 Partnerschaft	 zwischen	 dem	 briti- 
	 schen	County	Lancashire	und	der	StädteRegion	Aachen; 
	 -	 Antrag	 der	 SPD-Städteregionstagsfraktion	 vom	 
	 06.09.2018	-
17.	 Gesellschaft	 zur	 Förderung	 des	 Museums	 für	 Indu- 
	 strie,	 Wirtschafts-	 und	 Sozialgeschichte	 der	 Region 
	 Aachen	in	Stolberg	Zinkhütter	Hof	e.V.;	künftiges	En- 
	 gagement	der	StädteRegion	Aachen
18.	 Kosten	der	Mandatierung	bezüglich	der	städteregiona- 
	 len	 Leitstelle;	 Zustimmung	 zu	 erheblichen	 überplan- 
	 mäßigen	 Aufwendungen/Auszahlungen	 im	 Produkt 
	 020701	(Leitstelle)
19.	 Erlass	der	4.	Änderungssatzung	zur	Gebührensatzung 
	 der	StädteRegion	Aachen	für	den	Rettungsdienst	und 
	 die	Leitstelle	vom	15.12.2011
20.	 Sozialplanung	 -	 Entwicklung,	 Umsetzung	 und	 Fort 
	 schreibung	eines	städteregionalen	Handlungskonzeptes 
	 zur	 Gestaltung	 und	 Stärkung	 sozialer	 Lebenslagen,	 
	 von	Teilhabeprozessen	sowie	sozialer	Infrastruktur
21.	 Perspektiven	 der	 Fortentwicklung	 der	 Suchthilfe	 in 
	 der	StädteRegion	Aachen
22.	 Errichtung	 einer	 Ausbildungsstätte	 für	 Hygienekon- 
	 trolleure	 und	Hygienefachpersonal	 in	 der	BZPG	Bil- 
	 dungszentrum	für	Pflege	und	Gesundheit	GmbH	in	der	 
	 StädteRegion	Aachen	-	Antrag	der	FDP-Städteregions- 
	 tagsfraktion	vom	20.06.2018	-
23.	 Neubau	 einer	 viergruppigen	 Kindertageseinrichtung	 
	 der	StädteRegion	Aachen	in	Roetgen	(Mitte)
24.	 Gewährleistung	des	Energie-	und	Anlagenbetriebsma- 
	 nagements	der	StädteRegion	Aachen
25.	 Evaluation	 des	 neuen	Verfahrens	 zur	 Besetzung	 von 
	 Schulleitungsstellen
26.	 Anfragen	und	Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung
	1.	 WFG	-	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	der	StädteRe- 
	 gion	 Aachen	 mbH;	 1.	 Änderung	 des	 Gesellschafts- 
	 vertrages	2.	Zustimmung	zur	Übernahme	von	Stamka- 
	 pitalanteilen	der	WFG	an	Technologie-	und	Gründer- 
	 zentren	durch	die	kommunalen	Gesellschafter
	2.	 enwor	 -	 energie	&	wasser	vor	ort	GmbH;	Mittelbare 
	 Beteiligung	der	enwor	an	der	Trianel	Energie	Projekte 
	 GmbH	&	Co.	KG	sowie	der	Komplementär	GmbH
	3.	 enwor	 -	 energie	&	wasser	 vor	 ort	GmbH;	 Erhöhung	 
	 der	Beteiligung	der	enwor	an	der	TEE	-	Trianel	Erneu- 
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	 erbare	Energien	GmbH	&	Co.	KG	-	Genehmigung	einer 
	 Dringlichkeitsentscheidung	-
	4.	 enwor	GmbH	-	energie	&	wasser	vor	ort	GmbH;	Veräu- 
	 ßerung	der	mittelbaren	Beteiligung	der	 enwor	an	der	 
	 GESY	Green	Energy	Systems	GmbH
	5.	 Zweckverband	 Entsorgungsregion	 West;	 Gründung	 
	 einer	 Auslastungs-Gesellschaft	 für	 gewerbliche	 
	 Abfallmengen;	-	Genehmigung	eines	Eilbeschlusses	-
	6.	 Widerruf	der	Bestellung	einer	Prüferin	bei	A	14/Prü- 
	 fung	und	Beratung
	7.	 Bestellung	einer	Prüferin	bei	A	14/Prüfung	und	Beratung 
	8.	 Bestellung	einer	Prüferin	bei	A	14/Prüfung	und	Beratung 
	9.	 Anfragen	und	Mitteilungen

Aachen,	den	28.09.2018	 StädteRegion	Aachen
Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß	§§	1	Abs.	1,	10	des	Landeszustellungsgesetzes	 für	
das	Land	Nordrhein-Westfalen	(LZG	NRW)	vom	07.03.2006	
(GV	NRW	S.	 94)	 in	Verbindung	mit	 §	 4	Abs.	 1	Nummer	
a	 und	Abs.	 2	 der	 Bekanntmachungsverordnung	 (Bekannt-
mVO)	vom	26.08.1999	(GV	NRW	S.	516)	sowie	gemäß	§	
15	Abs.	1	der	Hauptsatzung	der	StädteRegion	Aachen	vom	
24.11.2009	 (veröffentlicht	 im	 Amtlichen	 Mitteilungsblatt	
der	StädteRegion	Aachen	–	Amtsblatt-	vom	30.11.2009,	Nr.	
22)	in	den	jeweils	geltenden	Fassungen	wird	nachstehendes	
Schreiben	 durch	 diese	 öffentliche	 Bekanntmachung	 zuge-
stellt.	Damit	können	Fristen	 in	Gang	gesetzt	werden,	nach	
deren	Ablauf	 Rechtsverluste	 drohen	 können	 (§	 10	Abs.	 2	
Satz	4	LZG	NRW).

Gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	7	LZG	NRW	gilt	dieses	Schreiben	
als	zugestellt,	wenn	seit	dem	Tag	dieser	Veröffentlichung	im	
Amtsblatt	zwei	Wochen	vergangen	sind.	

Anhörungsschreiben vom 18.09.2018, 
Aktenzeichen: A 36.2.3/lem, 

an Herrn GHEORGHE RUSU, 
geb. 05.01.1992, 

zuletzt wohnhaft: Schloßberg 40, 52222 Stolberg.

Das	Anhörungsschreiben	befindet	sich	im	Straßenverkehrs-
amt	 der	 StädteRegion	 Aachen,	 Führerscheinstelle,	 Carlo-
Schmid-Straße	 4,	 52146	Würselen.	 Dort	 kann	 dieses	 von	
dem	Betroffenen	eingesehen	werden.

Würselen,	den	26.09.2018		 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

              

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß	§§	1	Abs.	1,	10	des	Landeszustellungsgesetzes	 für	
das	Land	Nordrhein-Westfalen	(LZG	NRW)	vom	07.03.2006	
(GV	NRW	S.	 94)	 in	Verbindung	mit	 §	 4	Abs.	 1	Nummer	
a	 und	Abs.	 2	 der	 Bekanntmachungsverordnung	 (Bekannt-
mVO)	vom	26.08.1999	(GV	NRW	S.	516)	sowie	gemäß	§		
15	Abs.	1	der	Hauptsatzung	der	StädteRegion	Aachen	vom	
24.11.2009	(veröffentlicht	im	Amtlichen	Mitteilungsblatt	der	
StädteRegion	Aachen	–	Amtsblatt-	vom	30.11.2009,	Nr.	22)	
in	den	jeweils	geltenden	Fassungen	wird	nachstehender	Be-
scheid	durch	diese	öffentliche	Bekanntmachung	zugestellt.	
Damit	können	Fristen	 in	Gang	gesetzt	werden,	nach	deren	
Ablauf	Rechtsverluste	drohen	können	 (§	10	Abs.	 2	Satz	4	
LZG	NRW).

Gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	7	LZG	NRW	gilt	dieser	Bescheid	
als	zugestellt,	wenn	seit	dem	Tag	dieser	Veröffentlichung	im	
Amtsblatt	zwei	Wochen	vergangen	sind.	

Bescheid vom 25.09.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ, 
an Herrn OVIDIU BARABASCU, 

zuletzt wohnhaft: Herzogenrather Straße 40, 
52477 Alsdorf.

Der	Bescheid	befindet	sich	im	Straßenverkehrsamt	der	Städ-
teRegion	Aachen,	Zulassungsstelle,	Carlo-Schmid-Straße	4,	
52146	Würselen.	Dort	kann	er	von	dem	Betroffenen	einge-
sehen	werden.

Würselen,	den	25.09.2018		 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß	§§	1	Abs.	1,	10	des	Landeszustellungsgesetzes	 für	
das	Land	Nordrhein-Westfalen	(LZG	NRW)	vom	07.03.2006	
(GV	NRW	S.	 94)	 in	Verbindung	mit	 §	 4	Abs.	 1	Nummer	
a	 und	Abs.	 2	 der	 Bekanntmachungsverordnung	 (Bekannt-
mVO)	vom	26.08.1999	(GV	NRW	S.	516)	sowie	gemäß	§		
15	Abs.	1	der	Hauptsatzung	der	StädteRegion	Aachen	vom	
24.11.2009	(veröffentlicht	im	Amtlichen	Mitteilungsblatt	der	
StädteRegion	Aachen	–	Amtsblatt-	vom	30.11.2009,	Nr.	22)	
in	den	jeweils	geltenden	Fassungen	wird	nachstehender	Be-
scheid	durch	diese	öffentliche	Bekanntmachung	zugestellt.	
Damit	können	Fristen	 in	Gang	gesetzt	werden,	nach	deren	
Ablauf	Rechtsverluste	drohen	können	 (§	10	Abs.	 2	Satz	4	
LZG	NRW).

Gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	7	LZG	NRW	gilt	dieser	Bescheid	
als	zugestellt,	wenn	seit	dem	Tag	dieser	Veröffentlichung	im	
Amtsblatt	zwei	Wochen	vergangen	sind.	
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Bescheid vom 27.09.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/MB,
an Herrn IOAN BUHAI,

zuletzt wohnhaft: Steinkaulplatz 12, 52076 Aachen.

Der	Bescheid	befindet	sich	im	Straßenverkehrsamt	der	Städ-
teRegion	Aachen,	Zulassungsstelle,	Carlo-Schmid-Straße	4,	
52146	Würselen.	Dort	kann	er	von	dem	Betroffenen	einge-
sehen	werden.

Würselen,	den	27.09.2018		 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

              
           

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß	§§	1	Abs.	1,	10	des	Landeszustellungsgesetzes	 für	
das	Land	Nordrhein-Westfalen	(LZG	NRW)	vom	07.03.2006	
(GV	NRW	S.	 94)	 in	Verbindung	mit	 §	 4	Abs.	 1	Nummer	
a	 und	Abs.	 2	 der	 Bekanntmachungsverordnung	 (Bekannt-
mVO)	vom	26.08.1999	(GV	NRW	S.	516)	sowie	gemäß	§		
15	Abs.	1	der	Hauptsatzung	der	StädteRegion	Aachen	vom	
24.11.2009	(veröffentlicht	im	Amtlichen	Mitteilungsblatt	der	
StädteRegion	Aachen	–	Amtsblatt-	vom	30.11.2009,	Nr.	22)	
in	den	jeweils	geltenden	Fassungen	wird	nachstehender	Be-
scheid	durch	diese	öffentliche	Bekanntmachung	zugestellt.	
Damit	können	Fristen	 in	Gang	gesetzt	werden,	nach	deren	
Ablauf	Rechtsverluste	drohen	können	 (§	10	Abs.	 2	Satz	4	
LZG	NRW).

Gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	7	LZG	NRW	gilt	dieser	Bescheid	
als	zugestellt,	wenn	seit	dem	Tag	dieser	Veröffentlichung	im	
Amtsblatt	zwei	Wochen	vergangen	sind.	

Bescheid vom 25.09.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/TZ, 
an Herrn MANFRED OLIVER KARHAUSEN, 

zuletzt wohnhaft: Laurentiusstraße 7A, 52072 Aachen.

Der	Bescheid	befindet	sich	im	Straßenverkehrsamt	der	Städ-
teRegion	Aachen,	Zulassungsstelle,	Carlo-Schmid-Straße	4,	
52146	Würselen.	Dort	kann	er	von	dem	Betroffenen	einge-
sehen	werden.

Würselen,	den	25.09.2018		 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß	§§	1	Abs.	1,	10	des	Landeszustellungsgesetzes	 für	
das	Land	Nordrhein-Westfalen	(LZG	NRW)	vom	07.03.2006	
(GV	NRW	S.	 94)	 in	Verbindung	mit	 §	 4	Abs.	 1	Nummer	
a	 und	Abs.	 2	 der	 Bekanntmachungsverordnung	 (Bekannt-
mVO)	vom	26.08.1999	(GV	NRW	S.	516)	sowie	gemäß	§		
15	Abs.	1	der	Hauptsatzung	der	StädteRegion	Aachen	vom	
24.11.2009	(veröffentlicht	im	Amtlichen	Mitteilungsblatt	der	

StädteRegion	Aachen	–	Amtsblatt-	vom	30.11.2009,	Nr.	22)	
in	den	jeweils	geltenden	Fassungen	wird	nachstehender	Be-
scheid	durch	diese	öffentliche	Bekanntmachung	zugestellt.	
Damit	können	Fristen	 in	Gang	gesetzt	werden,	nach	deren	
Ablauf	Rechtsverluste	drohen	können	 (§	10	Abs.	 2	Satz	4	
LZG	NRW).

Gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	7	LZG	NRW	gilt	dieser	Bescheid	
als	zugestellt,	wenn	seit	dem	Tag	dieser	Veröffentlichung	im	
Amtsblatt	zwei	Wochen	vergangen	sind.	

Bescheid vom 27.09.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ, 
an Herrn SEJDI KOBBE, 

zuletzt wohnhaft: Herrenfeldchen 2E,  
52249 Eschweiler.

Der	Bescheid	befindet	sich	im	Straßenverkehrsamt	der	Städ-
teRegion	Aachen,	Zulassungsstelle,	Carlo-Schmid-Straße	4,	
52146	Würselen.	Dort	kann	er	von	dem	Betroffenen	einge-
sehen	werden.

Würselen,	den	27.09.2018		 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

              
    

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß	§§	1	Abs.	1,	10	des	Landeszustellungsgesetzes	 für	
das	Land	Nordrhein-Westfalen	(LZG	NRW)	vom	07.03.2006	
(GV	NRW	S.	 94)	 in	Verbindung	mit	 §	 4	Abs.	 1	Nummer	
a	 und	Abs.	 2	 der	 Bekanntmachungsverordnung	 (Bekannt-
mVO)	vom	26.08.1999	(GV	NRW	S.	516)	sowie	gemäß	§		
15	Abs.	1	der	Hauptsatzung	der	StädteRegion	Aachen	vom	
24.11.2009	(veröffentlicht	im	Amtlichen	Mitteilungsblatt	der	
StädteRegion	Aachen	–	Amtsblatt-	vom	30.11.2009,	Nr.	22)	
in	den	jeweils	geltenden	Fassungen	wird	nachstehender	Be-
scheid	durch	diese	öffentliche	Bekanntmachung	zugestellt.	
Damit	können	Fristen	 in	Gang	gesetzt	werden,	nach	deren	
Ablauf	Rechtsverluste	drohen	können	 (§	10	Abs.	 2	Satz	4	
LZG	NRW).

Gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	7	LZG	NRW	gilt	dieser	Bescheid	
als	zugestellt,	wenn	seit	dem	Tag	dieser	Veröffentlichung	im	
Amtsblatt	zwei	Wochen	vergangen	sind.	

Bescheid vom 27.09.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ, 
an Herrn MARC DIETER FRITZ ROGGENBAU, 

zuletzt wohnhaft: Haus-Heyden-Straße 107G,  
52134 Herzogenrath

Der	Bescheid	befindet	sich	im	Straßenverkehrsamt	der	Städ-
teRegion	Aachen,	Zulassungsstelle,	Carlo-Schmid-Straße	4,	
52146	Würselen.	Dort	kann	er	von	dem	Betroffenen	einge-
sehen	werden.

Würselen,	den	27.09.2018		 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg          
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß	§§	1	Abs.	1,	10	des	Landeszustellungsgesetzes	 für	
das	Land	Nordrhein-Westfalen	(LZG	NRW)	vom	07.03.2006	
(GV	NRW	S.	 94)	 in	Verbindung	mit	 §	 4	Abs.	 1	Nummer	
a	 und	Abs.	 2	 der	 Bekanntmachungsverordnung	 (Bekannt-
mVO)	vom	26.08.1999	(GV	NRW	S.	516)	sowie	gemäß	§	
15	Abs.	1	der	Hauptsatzung	der	StädteRegion	Aachen	vom	
24.11.2009	(veröffentlicht	im	Amtlichen	Mitteilungsblatt	der	
StädteRegion	Aachen	–	Amtsblatt	–	vom	30.11.2009,	Nr.	22)	
in	 den	 jeweils	 geltenden	 Fassungen	 wird	 nachstehende(s)	
Schreiben	 durch	 diese	 öffentliche	 Bekanntmachung	 zuge-
stellt.	Damit	können	Fristen	 in	Gang	gesetzt	werden,	nach		
deren	 	Ablauf	Rechtsverluste	 drohen	können	 (§	 10	Abs.	 2	
Satz	4	LZG	NRW).

Gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	7	LZG	NRW	gilt	dieses	Schreiben	
als	zugestellt,	wenn	seit	dem	Tag	dieser	Veröffentlichung	im	
Amtsblatt	zwei	Wochen	vergangen	sind.

Zwei Schreiben vom 19.07.2018, 
Aktenzeichen: 51.5/UVG/D 152-700, 

an Herrn FRED RUTAYIJANA, 
Bachstraße 23, 44147 Dortmund.

Die	Schreiben	befinden	sich	im	Amt	für	Kinder,	Jugend	und	
Familienberatung	der	StädteRegion	Aachen,	Unterhaltsvor-
schusskasse,	Zollernstraße	10,	52070	Aachen.	Dort	können	
diese	von	der	Betroffenen	eingesehen	werden.

Würselen,	den	01.10.2018		 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg
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